
 

Von der Planung zur Genehmigung

Um die Seilbahn verwirklichen zu können, muss das Vorhaben im 
Rahmen eines Planfeststellungsverfahren von der Bezirksregierung 
Köln genehmigt werden. Hierzu muss die Stadt als Vorhabenträgerin 
einen Antrag stellen und umfangreiche Unterlagen vorlegen. Der 

Planfeststellungsbeschluss umfasst alle behördlichen Entscheidun-
gen, die für die Seilbahn erforderlich sind, z.B. zu Umweltaspekten 
und Technik.

Notwendigkeit und Alternativen 

Bedarf, Nutzen, Begründung des Trassenverlaufs 
– alles dokumentiert im Erläuterungsbericht

Raumstrukturelle Wirkungen

Eigentumsverhältnisse und  
Infrastruktureinrichtungen sind 
abgebildet im Grunderwerbsplan 
und im Grundstücksverzeichnis

Technische Umsetzung

Bauwerkspläne, Baustellen- 
logistik, Schallschutz, Baugrund-

Untersuchungen, Statik

Auswirkungen auf Mensch  
und Umwelt

Die Auswirkungen auf Landschaft, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Nah-
erholung, kulturelles Erbe und den 
Menschen werden in der Umweltver-
träglichkeitsuntersuchung umfassend 
untersucht und beschrieben.

Natur- und Artenschutz 

Berücksichtigung vorhandener 
Schutzgebiete wie Flora-Fauna-

Habitate, Vogelschutz- und Natur-
schutzgebiete sowie Biotope;  

Untersuchungen zum Artenschutz

Planfeststellungs- 
verfahren: 

Auswahl an Themen,  
die dabei detailliert  

betrachtet und  
bewertet werden

Die Detailplanung für den Bau einer Seilbahn läuft etwas anders als bspw. beim Bau einer 
Straßenbahn. Das Besondere ist, dass die vertiefte Planung für das Planfeststellungsver-
fahren gemeinsam mit einem vorher ausgewählten Seilbahn-Hersteller betrieben wird. 
Denn jeder ausgewählte Seilbahn-Typ ist anders – entsprechend müssen die bisherigen 
Pläne leicht daran angepasst werden. Erst nach diesen Untersuchungen und dem Einfluss 
dieser auf die Detailplanung wird das Projekt der Bezirksregierung Köln zur Genehmigung 
vorgelegt, um am Ende bauen zu dürfen. 

Besonderheit einer Seilbahn-Planung

Eingriff in Natur und Landschaft

Im Landespflegerischen Begleitplan werden die not-
wendigen Eingriffe und die vorgesehenen Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen dargestellt und geprüft.

www.bonn.de/seilbahn


